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setzen. Solle aber in dieser Beziehung etwas geschehen, so sei eine andere

Einrichtung der Jnfpektionsformulare nöthig ; liefern die Jnspektoratsberichte dem

Departement hinlänglich Material, so wird es dem Rechenschaftsberichte weder

an Stoff, noch an richtiger Verwendung desselben fehlen.

Ein dritter Gegenstand welcher der Berathung unterlegt wurde, waren

Rechnungsbeispiele, welche für die verschiedenen Klassen ausgearbeitet worden.

Es fragt sich ob man die Lösung den Beispielen beidrucken solle oder nicht.

Für das Beidrucken wurde der Umstand angeführt daß es nicht auf das

Resultat, sondern auf die Operation dcr Lösung ankomme; dagegen wurde

bemerkt, daß durch Herbeiziehung des Resultates gerade der Hauptreiz den das

Rechnen für das Kind hat, wegfalle ; dem Lehrer werde dadurch die Arbeit des

Nachsehens nicht erleichtert, sondern geradezu vermehrt.

Zum Schlüsse wurde vom Erziehungsdcpartement der Entwurf eines

neuen Lektionsplanes vorgelegt. Beim Religionsunterrichte entspinnt sich vor

Allem die Frage wann der Unterricht im Katechismus beginnen soll. Die

Mehrzahl sprach sich für das dritte Schuljahr aus.

Da die Zeit der Berathung sehr vorgerückt war, wurde dieselbe abgebrochen

und beschlossen, dcn Entwurf drucken und den Inspektoren Behufs
Berichterstattung nach zirka 6 Wochen zukommen zu lassen. (Sol. Ldb.)

— Ölten. Die Schülerzahl des Kreises Ölten ohne die Stadtschulen)

betrug im abgewichenen Schuljahr 1859/60 891 nämlich 440 Knaben

und 451 Mädchen. Es kamen 14,761 Absenzen vor; davon sind 10,00?

begründet und 4754 unbegründet; sonach durchschnittlich 16)^ auf einett Schüler.

— Es waren in diesein Jahre bedeutend weniger Schulversäumnisse als

in den frühern. Jn den Schulen überhaupt wurde erfreulicher Fortschritt

wahrgenommen. Einige erschienen als schr gut die meisten als ziemlich gut,

wenige nur als mittelmäßig. Der Gesang als Geist und Gemüth erhebend

und veredelnd, wurde in allcn Schulen mit Eifer und Lust gehegt und gepflegt.

Luzern. Die Töchterschule von Luzern ist durch die Erziehungsbehörde

dahin reorganistrt worden daß die untern 6 Klassen die Gcmeindeschule, eine

7. und 8. aber die höhere Töchterschule bilden. Für diese zwei Klassen werden

eine Lehrerin die während den Lehrstunden in den weiblichen Arbeiten

französisch sprechen können muß und zwei Lchrer angestellt, der Lehrer des

Französischen mit 1800 Fr., der Fächerlehrer je nach Umständen mit 1500

bis 1800 Fr. Gehalt. ^
Herausgeber und Verleger vr. I. I. Vogt in Bern. Expedition v. àd. Vogt, Sohn-

^ Druck voiî C. «Zutknecht in Bern.


	Luzern

